
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand 01.01.2019)

I. Vertragsabschluss
1. Der Käufer ist bei nicht vorrätiger Ware und bei einem
finanzierten Kauf an die Bestellung (Vertragsangebot) drei
Wochen gebunden.
2. Mit Ablauf dieser Frist kommt der Vertrag zustande,
wenn der Verkäufer das Vertragsangebot nicht vorher
schriftlich abgelehnt hat.
3. Abweichend von Ziff. 2. kommt der Vertrag schon vor
Ablauf der Dreiwochenfrist zustande, wenn
• der Vertrag beiderseits unterschrieben wird, oder
• der Verkäufer schriftlich die Annahme der Bestellung
(des Vertragsangebots) erklärt oder
• der Verkäufer Vorauszahlungen auf den Kaufpreis
annimmt.

II. Preise
1. Die Preise sind Festpreise einschließlich Mehrwert-
steuer.
2. Besondere, zusätzlich vereinbarte Arbeiten, die nicht im
Kaufpreis enthalten sind, wie z. B. Dekorationsarbeiten,
werden zusätzlich in Rechnung gestellt und spätestens bei
Übergabe bzw. Abnahme zur Zahlung fällig. Hierunter fal-
len u.a. auch vom Kunden gewünschte Verblendungsar-
beiten.

III. Änderungsvorbehalt
1. Serienmäßig hergestellte Möbel werden nach Muster
oder Abbildung verkauft.
2. Es besteht kein Anspruch auf Lieferung der Ausstel-
lungsstücke, es sei denn, dass bei Vertragsabschluss eine
anderweitige Vereinbarung erfolgt ist.
3. Es können an die bestellten Waren qualitativ Ansprüche
nur in einer Höhe gestellt werden, wie sie billigerweise
oder handelsüblich bei Waren in der Preislage der bestell-
ten gestellt werden können.
4. Handelsübliche und für den Käufer zumutbare Farb-
und Struktur Maserungsabweichungen bei Holzoberflä-
chen bleiben vorbehalten.
5. Ebenso bleiben handelsübliche und für den Käufer zu-
mutbare Abweichungen bei Leder und Textilien (z. B. Mö-
bel- und Dekorationsstoffen) vorbehalten hinsichtlich ge-
ringfügiger Abweichungen in der Ausführung gegenüber
Leder- und Stoffmustern, insbesondere im Farbton u.
Struktur.
6. Auch handelsübliche und für den Käufer zumutbare Ab-
weichungen von Maßdaten bleiben vorbehalten.

IV. Montage
1. Hat der Verkäufer hinsichtlich der Montage aufzuhän-
gender Einrichtungsgegenstände Bedenken wegen der
Eignung der Wände, so hat er dies dem Käufer vor der
Montage mitzuteilen.
2. Die Mitarbeiter des Verkäufers sind nicht befugt, Arbei-
ten auszuführen, die über die vertragsgegenständlichen
Leistungsverpflichtungen des Verkäufers hinausgehen.
Werden dennoch solche Arbeiten auf Verlangen des Käu-
fers von den Mitarbeitern des Verkäufers ausgeführt, be-
rührt dies nicht das Vertragsverhältnis zwischen Verkäufer
und Käufer.

V. Lieferfrist
1. Falls der Verkäufer die vereinbarte Lieferfrist nicht ein-
halten kann, hat der Käufer eine angemessene Nachlie-
ferfrist - beginnend vom Tage des Eingangs der schrift-
lichen Inverzugsetzung durch den Käufer zu gewähren.
Liefert der Verkäufer bis zum Ablauf der gesetzten Nach-
lieferfrist nicht, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten.
2. Vom Verkäufer nicht zu vertretende Störungen im Ge-
schäftsbetrieb des Verkäufers oder bei dessen Vorliefe-
ranten, insbesondere Arbeitsausstände und rechtmäßige
Aussperrungen sowie Fälle höherer Gewalt, die auf einem
unvorhersehbaren und unverschuldeten Ereignis beruhen,
verlängern die Lieferzeit entsprechend. Zum Rücktritt ist
der Käufer nur berechtigt, wenn er in diesen Fällen nach
Ablauf der vereinbarten Lieferfrist die Lieferung schriftlich
anmahnt und diese dann nicht innerhalb einer zu setzen-
den angemessenen Nachfrist nach Eingang des Mahn-
schreibens des Käufers beim Verkäufer an den Käufer
erfolgt. Im Falle kalendermäßig bestimmter Lieferfrist be-
ginnt mit deren Ablauf die zu setzende Nachfrist.
3. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schadenersatz
statt der Leistung bleiben unberührt.
4. Lieferfristen können vom Verkäufer nur unverbindlich
und unter der Voraussetzung gemacht werden, dass er
selbst mit den bestellten Gegenstand rechtzeitig und aus-
reichend versorgt wird. Eine nachträgliche Umdisposition
seitens des Käufers ist grundsätzlich ausgeschlossen und
entbindet ihn nicht von der Abnahme.

VI. Eigentumsvorbehalt
1. (1) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung aller
Verbindlichkeiten aus diesem Vertragsverhältnis Eigentum
des Verkäufers.
(2) Der Käufer verpflichtet sich, das Eigentum des Verkäu-
fers auch dann entsprechend zu wahren, wenn die gelie-
ferten Waren nicht unmittelbar für den Käufer, sondern für
Dritte bestimmt sind, und hat den Empfänger auf diesen
Eigentumsvorbehalt ausdrücklich hinzuweisen.
2. Jeder Standortwechsel und Eingriffe Dritter, insbeson-
dere Pfändungen, sind dem Verkäufer unverzüglich schrift-
lich mitzuteilen, bei Pfändungen unter Beifügung des
Pfändungsprotokolls.

3. Im Fall der Nichteinhaltung der in den Ziffern 1. (2) und
2. festgelegten Verpflichtungen des Käufers hat der Ver-
käufer das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und die
Ware heraus zu verlangen.

VII. Gefahrübergang
Die Gefahr, trotz Verlustes oder Beschädigung den Kauf-
preis zahlen zu müssen, geht mit der Übergabe der Ware
auf den Käufer über.

VIII. Abnahmeverzug
1. Wenn der Käufer nach Ablauf einer ihm schriftlich zu
setzenden angemessenen Nachfrist unter Androhung,
nach fruchtlosen Fristablauf vom Vertrag zurücktreten oder
Schadenersatz statt der Leistung zu verlangen, stillschwei-
gend oder die Zahlung  und/oder die Abnahme ausdrück-
lich verweigert, bleibt der Anspruch des Verkäufers auf
Vertragserfüllung bestehen.  Statt dessen kann er vom
Vertrag zurücktreten und/oder Schadenersatz statt der
Leistung nach Maßgabe der Ziff 2.verlangen.
2. Als Schadensersatz statt der Leistung  bei Verzug des
Käufers gem. Ziff.1 kann der Verkäufer 25% des Bestell-
preises ohne Abzüge verlangen, sofern der Käufer nicht
Nachweist, dass ein Schaden überhaupt nicht oder in ge-
ringerer Höhe entstanden ist.
3. Gerät der Käufer mit der Abnahme der bestellten Ge-
genstände in Verzug oder nimmt er nicht spätestens 4 Wo-
chen nach dem vereinbarten Liefertermin ab, so kann der
Verkäufer 0,5% pro Monat, mindestens jedoch 25 Euro,
maximal aber 15 % vom vertraglichen Warenwert für die
Einlagerung der Ware berechnen.
4. Der Verkäufer kann sich zur Lagerung auch einer Spe-
dition bedienen,  sofern dem Käufer vom Verkäufer schrift-
lich mitgeteilt worden ist, dass die Ware beim Verkäufer
eingetroffen ist und zur Auslieferung bzw. Abholung bereit
steht. Dem Käufer bleibt es überlassen im Einzelfall nach-
zuweisen, dass Einlagerungskosten nicht oder nicht in die-
ser Höhe entstanden sind..
5. Im Falle besonders hoher Schäden, wie z. B. bei Son-
deranfertigungen, bleibt dem Verkäufer vorbehalten,
an Stelle der Schadensersatzpauschale in Abs. (2) einen
nachgewiesenen höheren Schaden geltend zu machen.

IX. Rücktritt
1. Der Verkäufer braucht nicht zu liefern, wenn der Her-
steller die Produktion der bestellten Ware eingestellt hat
oder Fälle höherer Gewalt vorliegen, sofern diese Um-
stände erst nach Vertragsabschluss eingetreten sind, zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar
waren und der Verkäufer die Nichtbelieferung nicht zu ver-
treten hat und er ferner nachweist, sich vergeblich um Be-
schaffung gleichartiger Ware bemüht zu haben. Über die
genannten Umstände hat der Verkäufer den Käufer unver-
züglich zu benachrichtigen und ihm die erbrachten Gegen-

leistungen unverzüglich zu erstatten.

2. Ein Rücktrittsrecht wird dem Verkäufer zugestanden,
wenn der Käufer über die für seine Kreditwürdigkeit we-
sentlichen Tatsachen unrichtige Angaben gemacht hat, die
den Leistungsanspruch des Verkäufers in begründeter
Weise zu gefährden geeignet sind. Gleiches gilt, wenn der
Käufer wegen objektiver Zahlungsunfähigkeit seine Zah-
lungen einstellt oder über sein Vermögen ein Insolvenz-
verfahren beantragt wurde. Für die Warenrücknahme gilt.
Ziff. X.

X. Warenrücknahme
Im Falle eines Rücktritts und der Rücknahme gelieferter
Waren hat der Verkäufer Anspruch auf Ausgleich der Auf-
wendungen, Gebrauchsüberlassung und Wertminderung
wie folgt:                                                                         
1. Für infolge des Vertrages gemachte Aufwendungen wie
Transport- und Montage-, Verwaltungskosten usw. Ersatz
in entstandener Höhe.
2. Für Wertminderung und Gebrauchsüberlassung  gelie-
ferten Waren gelten, sofern kein Verbraucherkreditge-
schäft vorliegt, folgende Pauschalsätze vom Bestell-
Kassa-Preis: Bei Rückgabe und Rücktritt nach Lieferung;
a) Bei Möbeln, mit Ausnahme von Polsterwaren, Stoffe,
Matratzen und Bettwäsche innerhalb
i. d. 1. Hj. 25%  v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge
i. d. 2. Hj. 35%  v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge
i. d. 3. Hj. 45%  v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge
i. d. 4. Hj. 55%  v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge
i. d. 3. J.  60%  v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge
i. d. 4. J.  70%  v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge
i. d. 5. J.  80%  v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge
i. d. 6. J.  90%  v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge

Für Polsterwaren beträgt die Wertminderung bei Rücktritt
und Rückgabe nach Lieferung:
i. d. 1. Hj. 35%  v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge
i. d. 2. Hj. 45%  v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge
i. d. 3. Hj. 60%  v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge
i. d. 4. Hj. 70%  v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge
i. d. 3. J.  80%  v. H. des Kaufpreises ohne Abzüge

b) Textilien aller Art, nicht original verpackte Bettwäsche,
Matratzen, Teppichware sowie alle Sonderanfertigungen 
können nicht zurückgenommen werden, da sie für den
Weiterverkauf wertlos sind;

c) Bei elektrischen Geräten aller Art innerhalb:
des 1. Monats 30%
des 2. Monats 40%
des 3. Monats 50%
und für jeden weiteren Monat 5% mehr, max. 100%
Gegenüber unseren pauschalen Ansprüchen bleibt dem
Käufer der Nachweis offen, dass dem Verkäufer keine
oder nur eine geringere Einbuße entstanden ist.
3. Die Ziffern 1. und 2. gelten nicht für die Rückabwicklung
des Vertrages infolge wirksamen Rücktritts nach erfolglo-
ser Nacherfüllung sowie für die Fälle des Widerrufs und
dem damit verbundenen uneingeschränkten Rückgabe-
recht des Käufers bei Verbraucherverträgen nach den §§
355 ff. BGB.

XI. Gewährleistung
1. Dem Käufer steht zur Behebung eines Mangels zu-
nächst das Recht auf Nacherfüllung zu, wobei er das
Wahlrecht zwischen Mangelbeseitigung (Nachbesserung)
oder Ersatzlieferung einer mangelfreien Ware hat.
2. Der Verkäufer kann die Nachbesserung bzw.
Ersatzlieferung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnis-
mäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nach-
erfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Käufer bleibt.
3. Der Käufer kann vom Vertrag zurücktreten oder die He-
rabsetzung des Kaufpreises verlangen, wenn die Nacher-
füllung fehlgeschlagen ist oder nicht in angemessener Frist
erbracht wurde oder vom Verkäufer endgültig verweigert
wurde.
4. Wählt der Käufer nach Ziff. 3 den Rücktritt, so hat er die
mangelhafte Ware zurück zu gewähren und Wertersatz für
die gezogenen Nutzungen zu leisten. Für die Wertermitt-
lung kommt es auf die zeitanteilige lineare Wertminderung
im Vergleich zwischen tatsächlicher Gebrauchsdauer und
voraussichtlicher Gesamtnutzungsdauer an.
5. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf solche Schä-
den, die der Käufer zu vertreten hat, wie z. B. Schäden,
die beim Käufer durch natürliche Abnutzung, Feuchtigkeit,
starke Erwärmung der Räume, intensive Bestrahlung mit
Sonnen- oder Künstlich, sonstige Temperatur- oder Witte-
rungseinflüsse oder unsachgemäße Behandlung entstan-
den sind.
6. Gewährleistungsansprüche verjähren entsprechend der
jeweiligen gesetzlichen Regelung; die Gewährleistungs-
frist beginnt mit der Übergabe zu laufen.
7. Im übrigen bleibt die Haftung für vereinbarte
Beschaffenheit unberührt.

XII. FERNABSATZVERTRÄGE
Bei Kaufverträgen, die unter Verwendung von Fernkom-
munikationsmittel (z.B. Tele- und Mediendienste) zustande
gekommen sind, kann der Käufer binnen einer Frist von
zwei Wochen ohne Angaben von Gründen den Kaufver-
trag widerrufen.
2. Die Frist beginnt mit dem Tag des Eingangs der Waren-
lieferung beim Käufer.
3. Der Wiederruf gegenüber dem Verkäufer muß schrift-
lich, auf einem anderen dauerhaften träger Datenträger
oder durch Rücksendung der Ware erfolgen.
4. Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Kaufverträgen über
die Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation
angefertigt werden oder eindeutig auf persönlichen Be-
dürfnissen des Käufers zugeschnitten sind oder aufgrund
ihrer Beschaffenheit nicht für die Rücksendung geeignet
sind.

XIII. Gerichtsstand und Erfüllungsort
1. Für Gerichtsstand und Erfüllungsort gelten grundsätz-
lich die gesetzlichen Regelungen der Zivilprozessordnung
bzw. des Bürgerlichen Gesetzbuches.
2. Wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im
Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder
sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, ist Erfüllungs-
ort und Gerichtsstand der Hauptsitz des Verkäufers.

XIV. Schlussbestimmungen
1. Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Ge-
schäftsbeziehungen oder im Zusammenhang mit diesen
erhobenen personenbezogenen Daten im Sinne von Art.
2. Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeitet
werden, sofern die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 1
DSGVO vorliegen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere
aktuelle Datenschutzerkärung.
3. Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise un-
wirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht beeinträchtigt.
4. Der Käufer wird darauf hingewiesen, dass das Verbrau-
cherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) die Möglichkeit eines
außergerichtlichen Schlichtungsverfahrens vorsieht. Der
Verkäufer ist jedoch zu einer Teilnahme an einem solchen
Verfahren nicht verpflichtet und auch nicht dazu bereit.




